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Artikel 14 
 
(1) Dieses Abkommen tritt nach Zustimmung der verfassungsmäßig zuständigen Organe am ersten Tage 
des Monats in Kraft, der dem Monat folgt, in dem die letzte der in den vertragschließenden Ländern 
ausgefertigten Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz hinterlegt wird.

(2) 1Sind bis zum 1. Januar 1971 nicht alle Ratifikationsurkunden hinterlegt, so tritt in diesem Zeitpunkt 
dieses Abkommen unter den Ländern in Kraft, deren Ratifikationsurkunden bereits hinterlegt sind. 2Sind bis 
zum 1. Januar 1971 weniger als sechs Ratifikationsurkunden hinterlegt, so tritt dieses Abkommen unter den 
Ländern, deren Ratifikationsurkunden bereits hinterlegt sind, erst in dem Zeitpunkt in Kraft, in dem die 
sechste Ratifikationsurkunde hinterlegt wird.

(3) 1Für jedes Land, dessen Ratifikationsurkunde bis zu dem nach Absatz 2 maßgebenden Zeitpunkt nicht 
hinterlegt ist, wird der Beitritt zu diesem Abkommen in dem Zeitpunkt wirksam, in dem seine 
Ratifikationsurkunde hinterlegt wird. 2Die Verpflichtungen gemäß Artikel 11 des Abkommens treten jedoch 
zum 1. Januar des Beitrittsjahres auf. 3Bezüglich der Investitionskosten erfolgt die Festsetzung des Anteils 
ohne Rücksicht auf ein späteres Wirksamwerden des Beitritts, es sei denn, die Ratifikationsurkunde wird 
erst nach dem 1. Januar 1976 hinterlegt.


